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Erwagungsgrund 103 - Adaquates Schutzniveau von Drittlandern aufgrund eines
Angemessenheitsbeschlusses

1 Die Kommission darf mit Wirkung fur die gesamte Union beschlieBen, dass ein bestimmtes
Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine internationale
Organisation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, und auf diese Weise in Bezug auf das
Drittland oder die internationale Organisation, das bzw. die fir fahig gehalten wird, ein solches
Schutzniveau zu bieten, in der gesamten Union Rechtssicherheit schaffen und eine einheitliche
Rechtsanwendung sicherstellen. 2 In derartigen Fallen durfen personenbezogene Daten ohne weitere
Genehmigung an dieses Land oder diese internationale Organisation Ubermittelt werden. 3 Die
Kommission kann, nach Abgabe einer ausfuhrlichen Erklarung, in der dem Drittland oder der
internationalen Organisation eine Begrindung gegeben wird, auch entscheiden, eine solche
Feststellung zu widerrufen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemaR ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr103?rev=1521280589 Gedruckt 06.07.2026 04:16



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 103 - Adäquates Schutzniveau von Drittländern aufgrund eines Angemessenheitsbeschlusses



